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Vortrag: Das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreihei t und anderen Menschenrechtsnormen. 

Welche historischen Lernprozesse stecken hinter Art . 19 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte? 

 

Abstract 

Bei der Diskussion um die einzelnen Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gab es 

intensive Debatten, die immer wieder um die grundsätzliche Frage kreisten, ob man dem Übel des 

Faschismus am besten dadurch begegne, dass man seine Verbrechen möglichst direkt bestrafe bzw. 

verbiete, oder ob es sinnvoller sei, ihnen jeweils Freiheitsrechte in möglichst umfassender Form 

gegenüber zu stellen.  

 

Der Bereich, an dem sich diese Debatte verständlicherweise besonders ausgiebig entfaltete, sind die 

Rechte auf freie Meinungsäußerung (Gedanken-, Gewissens- Presse- und Religionsfreiheit, die 

Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, das Recht, frei Vereinigungen zu bilden und ihnen 

beizutreten, und das Recht auf freien Zugang zu Informationen). Wo liegen die Grenzen dieser 

Freiheitsrechte, und wie sind sie zu begründen? 

 

Die Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur führte damals keineswegs zu einheitlichen 

Antworten auf diese Fragen. Sie traf auf unterschiedliche (rechts)politische Traditionen und auf 

Erfahrungen auch aus anderen unfreien Gesellschaften wie den kommunistischen Staaten und den 

Gebieten unter Kolonialherrschaft. Der „menschenrechtliche Lernprozess“, der zur 

Menschenrechtserklärung führte, war  außerdem von starken Machtinteressen vieler UN-

Mitgliedstaaten bestimmt.  

 

Die Geschichte, so scheint es, ist ein schwieriger Lehrmeister. Sie stellt viele Fragen, auf die es 

verschiedene legitime Antworten gibt. Der Test dafür ist nicht die Antwort selbst, sondern die 

Ernsthaftigkeit und die Offenheit, mit der man die Geschichte befragt.   
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